
  

 
 

 

 Geschäftsleitung  

 

Protokollauszug Geschäftsleitung Wetzikon, Sitzung vom 5. Mai 2022 Seite 1 von 2 

 

Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 5. Mai 2022  
 

2022/28 0.09 Standortförderung 
Samariterverein Wetzikon-Seegräben, Genehmigung Leistungsvereinbarung 

   
 
 
Beschluss Geschäftsleitung  

1. Die vorliegende Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Wetzikon und dem Samariterverein 
Wetzikon-Seegräben per 1. Juni 2022 wird genehmigt 

2. Für den jährlichen Unterstützungsbeitrag von 15'000 Franken wird unter Vorbehalt der 
Budgetgenehmigung für die Zeitdauer von vier Jahren (2022 – 2025) ein Kredit von insgesamt 
60'000 Franken bewilligt. 

3. Der Stadtpräsident und die Stadtschreiberin werden ermächtigt, die Leistungsvereinbarung zu 
unterzeichnen. 

4. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist nach Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung durch beide Parteien öf-

fentlich. 

5. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Samariterverein Wetzikon-Seegräben 
– Abteilung Finanzen 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

Ausgangslage 

Der Samariterverein Wetzikon-Seegräben ist einer der ältesten Vereine in Wetzikon. Er ist seit vielen 
Jahren in Wetzikon und Seegräben ein engagierter Verein und lebt das Motto "Erste Hilfe rettet Leben" 
und führt regelmässig Kurse für Vereine und die Bevölkerung durch. Der Samariterverein stärkt mit der 
Sanitätsposten-Arbeit an Vereinsanlässen von Wetziker Vereinen diese Anlässe und somit auch die 
veranstaltenden Vereine. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Verein einen Grossteil der finanziellen Mittel für die Dienst-
leistungen durch einen Teilerlös aus den Kleidersammlungen erhalten. Mit der Anpassung in der VVEA 
(Verordnung über Vermeidung und Entsorgung von Abfällen) ist gesetzlich geregelt, dass ein Erlös aus 
Wertstoffsammlungen der Abfallrechnung zuzuführen ist. Somit ist es nicht mehr möglich, dass der 
Verein ohne Leistung diesen bisherigen Erlös erhält. Dadurch, und damit die bisherigen Vereinsleistun-
gen weiterhin erbracht werden können, bedarf es einer Unterstützung die mit dieser Leistungsverein-
barung sichergestellt werden. 

Inhalt der Leistungsvereinbarung 

Die Leistungsvereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Samariterverein Wetzikon-
Seegräben als Leistungserbringer und der Stadt Wetzikon. Diese umfasst folgende Leistungen 

- Der Samariterverein Wetzikon-Seegräben leistet pro Jahr an mindestens 100 Anlässen der 
Wetziker Vereine in Wetzikon den Sanitätsdienst, mit 40 % Rabatt auf den offiziellen Tarif. 
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- Pro Jahr können max. 100 Personen aus Wetzikon einen "Erstehilfekurs" 30 Franken vergüns-
tigt im Samariterverein Wetzikon-Seegräben besuchen. 

- Stadteigene Betriebe (Stadtwerke, Stadtverwaltung, Schule, Sport und Freizeit, Stadtpolizei) 
können verschiedene Ersthilfe-Themen zu einem reduzierten Tarif mit 40 % Rabatt durchfüh-
ren. 

Mit Sanitäts-, Erstehilfe- und Refrehserkursen hilft der Samariterverein Wetzikon-Seegräben den Wet-
ziker Firmen die Arbeitssicherheit zu verbessern. Mit Erste-Hilfe-Wissen-Kurse ermöglicht der Verein, 
den Wetzikerinnen und Wetzikern die Möglichkeit die lebensrettenden Sofortmassnahmen zu vergüns-
tigten Tarifen zu erlernen und aufzufrischen.  

Mit den zweimal jährlich durchgeführten Blutspendeaktionen bildet der Verein die Basis, dass in un-
mittelbarer Nähe jede und jeder Spendewillige mitmachen kann.  

Kredit 

Die vorliegenden Leistungsvereinbarung gilt nach gegenseitiger Unterzeichnung mit einer Laufzeit von 
vier Jahren (bis Mitte 2025). 

Der jährliche Unterstützungsbeitrag beträgt 15'000 Franken. Der Gesamtbetrag beläuft sich für die vier 
Jahre auf 60'000 Franken und wird dem Konto 1005.3636.00 belastet. Der Betrag für das Jahr 2022 ist 
im Budget enthalten. Der Betrag für die Jahre 2023 bis 2025 ist im jeweiligen Budget einzustellen. 

Erwägungen 

Gut ausgebildete Vereinsmitglieder des Samariterverein Wetzikon-Seegräben ermöglichen, dass wei-
terhin nach dem Motto "Erste Hilfe rettet Leben" nachgegangen wird. Damit werden in Wetzikon wei-
terhin kommunale Veranstaltungen in Kultur und Sport finanzierbar und somit durchführbar sein. Mit 
je 2/5 des Betrages sollen die Vereine gestützt und die Arbeitssicherheit in den stadteigenen Betrieben 
gestützt werden. Mit 1/5 des Betrages werden die Erstehilfekurse gestützt und somit eine Grundaus-
bildung in Wetzikon sichergestellt. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Geschäftsleitung Wetzikon 
Maja Senn, Assistentin 
 
 


